
An einen Haushalt | Postgebühr bar bezahlt

Amtliche Mitteilung

Gemeindenachrichten
Hinterstoder

Februar/März 2009

Zeckenschutzimpfung 

Dienstag, 10. März 2009
um10:30 Uhr

Volksschule Hinterstoder

Vorgangsweise bei Erstimpfungen:

2009 zweimalige Impfung (Abstand
4-8 Wochen) die Drittimpfung
erfolgt 5-12 Monate nach der 2.
Impfung; 1 Auffrischungsimpfung
nach 3 Jahren, die weiteren
Auffrischungsimpfungen sind

jetzt alle 5 Jahre

(ab 60 Jahren wird weiterhin die 3-
jährige Auffrischung empfohlen).

Bitte beachten Sie:
- Impfkarte mitnehmen und auf

Richtigkeit (Änderung Name und
Anschrift) überprüfen.

- Impfbeitrag ist (möglichst genau) in
Bar zu bezahlen.

- Es besteht die Möglichkeit, an diesen
Terminen auch andere Impfungen
durchführen zu lassen wie zB die
Kombinationsimpfung Polio-
Diphterie-Tetanus für Erwachsene
und sämtliche Kleinkinder-
Impfungen.

Kosten:
1-15 Jahre EUR 13,20
Jugendliche 15-16 Jahre EUR 15,00
Erwachsene ab 16 Jahre EUR 17,00
Ab den 3. unversorgten Kind
(bis 15 Jahre) EUR  3,63

NEU Reisepass mit Fingerabdruck
Seit 16. Juni 2006 können bei den Passbehörden neue Reisepässe bean-
tragt werden. Die Dokumente entsprechen dem neuesten Stand der
Sicherheitstechnik und enthalten einen Chip, auf dem das Passfoto
gespeichert ist. Voraussichtlich werden ab Ende März 2009 auf dem Chip
auch die Fingerabdrücke gespeichert. 

Wo werde ich den Sicherheitspass mit Fingerabdruck erhalten ?
Sobald der Sicherheitspass mit Fingerabdruck verfügbar ist, kann er (wie schon
der Sicherheitspass bisher) – unabhängig vom Wohnsitz – bei den
Bezirkshauptmannschaften, Magistraten beantragt werden. Da die Gemeinde
Hinterstoder als Service für Ihre Bürger, die notwendige Hardware anschaf-
fen wird, können Sie auch weiterhin Ihren Reisepass am örtlichen
Gemeindeamt beantragen. Bitte bringen Sie dazu den abgelaufenen
Reisepass sowie ein EU Passbild (nicht älter als 6 Monate) mit.

Die Kosten für die Pässe bleiben voraussichtlich unverändert.
Gewöhnlicher Reisepass: € 69,90.-

Expresspass: € 100.-

Kinderpass (ohne Chip): € 26,30 

Kinderpass (mit Chip): € 69,90

Expresspass für Kinder (ohne Chip): € 38.-

Expresspass für Kinder (mit Chip): € 100.-

Notpass (ohne Chip): € 69,90.-

Notpass für Kinder (bis zum 12. Lebensjahr, ohne Chip): € 26,30

Seit 1.1.2008 sind Schriften (u.a. auch Reisepässe und
Kindermiteintragungen), die unmittelbar durch die Geburt eines Kindes ver-
anlasst sind, von den Gebühren befreit. Die Fingerabdrücke von Kindern wer-
den erst ab dem 12. Geburtstag erfasst.

Auch der Sicherheitspass mit Fingerabdruck hat (ab den 12. Lebensjahr) eine
Gültigkeitsdauer von 10 Jahren. Bereits ausgegebene Pässe behalten die auf
dem Dokument angegebene Gültigkeit, sie müssen nicht umgetauscht werden.
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Aus dem Gemeinderat
Sitzungen vom Februar 2009

Im Februar hat der Gemeinderat zweimal getagt, und folgende Beschlüsse
gefasst:

Flächenwidmungsplan-Änderung Josef Koblinger, Parz. 1382/5, Bauland mit
touristischer Widmung:
Im Bereich der Parz. 1382/5, KG Hinterstoder, (nach dem Pfarrhof soll für ein
Hotelprojekt die entsprechende Widmung geschaffen werden. Derzeit ist das
Grundstück als Bauerwartungsland im OEK bzw. Flächenwidmungsplan.

Feriendorf Hinterstoder, Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.19 und
des Ortsentwicklungskonzeptes Nr. 1.4, Beschlussfassung:
Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Amtes der oö.
Landesregierung ist nach Kundmachung der Änderung des OEK und des
Flächenwidmungsplanes ein letzter Gemeinderatsbeschluss zu fassen. Dieser
Beschuss wurde einstimmig gefasst, und somit wurde dieses Verfahren endgültig
abgeschlossen.

Klima- und Energiefonds, Kommunalkredit Public Consulting GmbH,
Förderantrag für das Projekt “K08MV4K00017 Hinterstoder pur”
Beshlussfassung:
Die Gemeinde Hinterstoder hat beim Klima- und Energiefond ein umweltfreund-
liches Tourismunsprojekt eingereicht, das mit einer Förderbasis von rd. 324.000,-
bewilligt wurde. Der Fördervertrag wurde einstimmig beschlossen.

3. Bericht über die  Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15.12.2008

Heizkosten
Zuschuss
2008/09

Die OÖ Landesregierung gewährt
auch dieses Jahr wieder sozial
bedürftigen Personen einen einmali-
gen Heizkostenzuschuss bis zu EUR
350,- für die Beheizung einer
Wohnung (Haus) - gleichgültig mit
welchem Energieträger.
Voraussetzung ist der
Hauptwohnsitz in Hinterstoder.

Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn
das monatliche Nettoeinkommen bei
einer Person € 772,40 bei
Lebensgemeinschaften € 1.158,08
beträgt. Pro unversorgtem Kind kann
das monatl. Einkommen um €
107,36 höher sein. Der diesbezügli-
che Einkommensnachweis ist vorzu-
legen.

Leben mehrere Personen in einem
Haus, liegen getrennte Haushalte
nur dann vor, wenn die Personen in
jeweils abgeschlossenen
Wohneinheiten (Küche, Wohn-
/Schlafraum, Sanitäreinheit) leben.

Die Antragstellung ist bis spätestens
15. April 2009 am Gemeindeamt
möglich.

Rauschbrand Schutzimpfung 2009
Alle Landwirte werden höflich ersucht, die Anzahl der zu impfenden Rinder ver-
lässlich bis spätestens

Montag, 9. März 2009, 13:00 Uhr
telefonisch am Gemeindeamt Hinterstoder bei Herrn Sulzbacher, unter Tel.Nr.
07564/5255-11 bekannt zu geben. Die Krankheit befällt hauptsächlich Rinder
im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie keine Unterstützung aus Bundesmitteln
erhalten, wenn Sie die Rinder ohne Schutzimpfung auf rauschbrandgefährdete
Weideplätze auftreiben, rauschbrandkranke oder -verdächtige Rinder not-
schlachten oder die unverzügliche Anzeige des Seuchenausbruches oder des -
verdachtes unterlassen.

Unabhängig vom Verlust einer Unterstützung kann die Bezirksverwaltungsbehörde
gegen den betreffenden Tierbesitzer ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertre-
tung der einschlägigen Bestimmungen veranlassen. 
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Dirndlflohmarkt in
Hinterstoder

Wer hat Dirndl´n zu verkaufen,
verschenken oder zum tauschen?

Am Sonntag, 23. August 2009 fin-
det im Zuge des Dorffestes
Hinterstoder ein "Dirndl-
Flohmarkt", organisiert von der
Goldhauben-Hut- und Kopftuch-
gruppe statt.

Jeder der daran interessiert ist und
evtl. etwas zum Hergeben hat soll
sich bitte bis Ende März am
Gemeindeamt Hinterstoder bei
Michaela Ramsebner, 07564/5255-10
melden. 

14. Hinterstoderer
Ortsmeisterschaften im

Eisstockschießen
Durchgeführt am 31.01.2009

Die Gemeinde Hinterstoder gratu-
liert der Moarschaft Hinterberg
ganz herzlich zum 1. Rang.

Auch allen anderen Teilnehmern
herzlichen Glückwunsch zu Ihren
Platzierungen. Das Finale wurde
wie folgt entschieden:

1. Rang: Hinterberg
2. Rang: Musik
3. Rang: Tischlerei Maier
4. Rang: Seilbahner
5. Rang: Sportbuffet
6. Rang: Siedlerverein

Neues aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 3. März 2009

1. Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2008:
Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss geprüft und weist fol-
gendes Ergebnis auf:

ORDENTLICHER HAUSHALT
Im ordentlichen Haushalt sind 2008 Einnahmen von € 2.928.106,17

und Ausgaben von € 3.299.751,67

somit ein Abgang von € 371.645,50

Damit konnte eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Voranschlag
erzielt werden.

AUßERORDENTLICHER HAUSHALT
Der  aoHH. weist Einnahmen von € 2.318.953,67

und Ausgaben von € 2.749.609,89

somit einen Soll-Fehlbetrag von € 430.656,22

auf.

Der Rechnungsabschluss wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

2. Voranschlag für das Finanzjahr 2009, Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes:
Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf hat den Voranschlag 2009 überprüft und
darüber einen Prüfungsbericht verfasst. Dieser ist nach den Bestimmungen der
oö. GemO, § 99 Abs.2, dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

3. Zwischenfinanzierungskredit; Beschlussfassung über eine Verlängerung:

Für einen Zwischenfinanzierungskredit für div. ausserordentliche Vorhaben haben
beide örtlichen Banken ein Angebot abgegeben. Nach Prüfung dieser Angebote
wird das Darlehen an den Bestbieter, die Raiffeisenbank Hinterstoder-
Vorderstoder, vergeben.

4. Änderung der Abfallordnung:
Vom Land OÖ. wird auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen eine Ergänzung in
der Abfallordnung gefordert. Diese wurde vom Gemeinderat einstimmig
beschlossen.

5. Wildbach- und Lawinenverbauung; Verpflichtungserklärung Loigisbach
Baumaßnahmen 2008 - 2009:
Für die Baumaßnahmen zur Sicherung der Häuser am Loigisbach (im Bereich
Zufahrt Stuhlpfarrer) ist ein 25-prozentiger I-Beitrag in Höhe von € 50.000,-- zu
leisten. Dafür wird die Verpflichtungserklärung einstimmig akzeptiert.

6. Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Hinterstoder & Co
KG, Änderung der Freizeichnungserklärung:
Auf Grund einer Empfehlung soll die Freizeichnungserklärung für die Organe
der Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Hinterstoder erweitert
werden. Die Ergänzung wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.
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Fischerkurs
Für Jugendliche ab 12 Jahren

und Erwachsene

Das Fischereirevier Steyr I veranstal-
tet einen Fischerkurs zum Erwerb der
Oö. Fischerkarte.
Kursort: Klaus/Pb., Gasthof Schinagl

Datum:
1.Teil: Sa. 21.03.09, 9:00-16:00 Uhr

2.Teil: Sa. 28.03.09,13:00-18:00 Uhr
3.Teil: Sa. 04.04.09,13:00-18:00 Uhr

Anmeldung und Auskünfte:
Fa. Jagd und Fischerei, Harald
Hauser, Micheldorf, Pyhrnstraße 43,
Tel. 07582/61703 oder per E-Mail bei
GF Roland Wurm unter
roland.wurm@aon.at; Bei der
Anmeldung sind Adresse und
Geburtsdatum bekannt zu geben.

Anmeldeschluss: 18. März 2009
Kurskosten: € 92,20

Mitzubringen: Schreibunterlagen

Österreichischer
Gebrauchshundesport - Verband -

Ortsgruppe Scharnstein

Einladung zum

SACHKUNDEKURS
gem. § 4 Abs.1 Oö.
Hundehaltegesetz

13. März 2009, 18:00 Uhr
(Dauer ca. zwei

Stunden)

im Vereinsheim des
ÖGV Scharnstein -

Steinfelden 

Um Anmeldung wird gebeten!

Obmann Christian Sturmberger
Tel.:  Privat 0699-11882805,

Büro 07582-685 DW 406 
christian.sturmberger@ooe.gv.at

Oö. Hundehaltegesetz
Sachkundenachweis

Da in letzter Zeit immer wieder Unklarheiten hin-
sichtlich der Sachkundenachweise aufgetreten
sind, möchten wir Sie nochmals über das Oö.
Hundehaltegesetz informieren:

Gemäß § 2 Abs. 1 des Oö. Hundehaltegesetzes
2002 hat eine Person, die einen über 12
Wochen alten Hund hält, dies der Gemeinde, in
der sie ihren Hauptwohnsitz hat, binnen 3
Tagen zu melden. Der Meldung ist der für das
Halten des Hundes erforderliche
Sachkundenachweis anzuschließen.

Die Sachkunde für das Halten eines Hundes ist gemäß § 4 leg. cit. als gegeben
anzunehmen, wenn der Hundehalter oder die Hundehalterin mindestens eine
theoretische Ausbildung absolviert hat, bei der aufgrund der Erfahrungen der
Wissenschaft davon ausgegangen werden kann, dass sie ausreicht, um einen
Hund tierschutzgerecht halten und das allgemeine Gefährdungspotenzial eines
Hundes für Menschen und Tiere abschätzen zu können (allgemeine Sachkunde).
Für das Halten von auffallenden Hunden ist die Sachkunde dann als gegeben
anzunehmen, wenn mit dem Hund eine Ausbildung erfolgreich absolviert worden
ist, bei der aufgrund der Erfahrung der Wissenschaft davon ausgegangen werden
kann, dass sie ausreicht, um diesen Hund tierschutzgerecht und weitgehend
gefahrlos halten zu können.

Zusammenfassend möchten wir nochmals Folgendes festhalten:

Hundehalterinnen und Hundehalter, die nach dem 1. Juli 2003 einen neuen
Hund anmelden und bisher mit einem anderen oder früheren Hund noch keine
Ausbildung im Sinne des § 4 Oö. Hundehalte-Sachkundeverordnung (z.B.
Begleithundeprüfung BgH-1) nachweisen können, benötigen einen allgemeinen
Sachkundenachweis im Sinne des Oö. Hundehaltegesetzes. 

Hundehalterinnen und Hundehalter, die zum 1. Juli 2003 bereits einen Hund
halten, benötigen keinen allgemeinen Sachkundenachweis.

Hundehalterinnen und Hundehalter, die nach dem 1. Juli 2003 einen neuen
Hund anmelden, benötigen keinen Allgemeinen Sachkundenachweis, wenn sie
mit einem anderen Hund oder mit einem früheren Hund eine Ausbildung nach §
4 der Oö. Hundehalte-Sachkundeverordnung nachweisen können (z.B.
Begleithundeprüfung BgH-1, Jagdhundprüfung, uä.). 

Den Termin für den nächsten Sachkundekurs finden Sie in der Spalte rechts oben.
Für Fragen stehen wir Ihnen unter Tel: (07564) 52 55 gerne zur Verfügung.
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Information zum
Luftreinhaltegesetz:

Kurze Übersicht aus dem
Luftreinhaltegesetz aus dem Jahre
2002:
Die unter Ihnen bereits bekannte
Feuerbeschau ist in folgenden Zyklen

durch zu führen.

Feuerungsanlagen mit einer
Brennstoffwärmeleistung bis zu 15
kW sind alle drei Jahre auf die
Einhaltung der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß § 18, Feuerungsanlagen
mit einer Brennstoffwärmeleistung
von mehr als 15 und weniger als 50
kW sind alle zwei Jahre auf die
Einhaltung der Sicherheits- und
Umweltschutzvorschriften gemäß §
18, Feuerungsanlagen mit einer
Brennstoffwärmeleistung ab 50 kW
sind jährlich auf die Einhaltung der
Sicherheits- und Umweltschutzvor-
schriften gemäß § 18 zu überprüfen.

Zyklische Überprüfung von
benutzten Rauchfängen
Benützte Fänge, die
1. im Überdruckbereich betrieben
werden, sind alle fünf Jahre,

2. im Unterdruckbereich betrieben
werden, sind alle zehn Jahre

vom Rauchfangkehrer oder der
Rauchfangkehrerin auf Dichtheit zu
überprüfen.

Was gehört nicht in unser Abwasser?
* Öle und Fette
* Strümpfe (Strumpfhosen)
* Putztücher und sämtliche Textilien
* Wegwerfwindeln
* Artikel der Monatshygiene
* Wegwerfrasierer und Rasierklingen
* Verpackungsmaterial
* Zigarettenstummel
* Bierkapseln
* Katzenstreu
* Grobe Speisereste
* Wattestäbchen

FRITTIERÖLE, ALTSPEISEÖLE, BRATENFETTE, SPEISERESTE
Auch wenn Fette und Öle organische Stoffe sind, gehören Sie nicht in den
Kanal. Sie verändern nach Abkühlung ihre Konsistenz, sie bilden in der
Kanalisation zusammen mit den Inhaltsstoffen des Abwassers zähe Feststoffe,
die sich an Kanalrohr- und Pumpwerkwänden, Pumpen, Förderschnecken
sowie Steuerungssonden festsetzen.

Diese Ablagerungen entstehen auch in der Hausinstallation (Abwaschablauf,
Abwasserableitung zur Kanalisation = Hausanschluss). Die Folge sind
Verstopfungen der Kanalisation durch Querschnittverringerung, die
Pumpwerke müssen öfter als sonst gereinigt werden, da ansonsten die
Funktion der automatischen Steuerung nicht mehr gegeben ist. Fett und Öle
dieser Art gehören in den dafür vorgesehenen Öli-Behälter (kostenlos erhält-
lich im Altstoffsammelzentrum Hinterstoder), kleinere Mengen (bis max. 5%
Anteil) können bei der Kompostierung zugesetzt werden.

Bitte beachten Sie diese Richtlinien genau, damit die optimale
Klärung unserer Abwässer erreicht wird und die Kläranlage keine

Schäden erleidet.

All diese Produkte gehören nicht in den Kanal
sondern in die Mülltonne, ...

... denn sie können bereits in der hauseigenen Installation und in unserer
Kanalisation zu Verstopfungen führen. Es können auch Teile der
Abwasserreinigungsanlage dadurch beschädigt werden.

* Damen-Feinstrumpfhosen können bis zu 15 Meter lang werden, wenn sie sich
im Schneckenpumpwerk verfangen. Sie können Rohre verstopfen,
Messergebnisse verändern und sogar Pumpen und Motoren beschädigen.

Im Besonderen möchten wir darauf hinweisen, keine Hygieneartikel
(Slipeinlagen, Tampons) über das Kanalnetz zu entsorgen. Die oben genannten
Artikel führen bei Abwasserpump und -hebeanlagen zu Verstopfungen und mas-
siven Betriebsstörungen und im Weiteren zu erhöhten Kosten der
Abwasserreinigung.
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Neuer Reisekatalog
Sicher verreisen mit dem

OÖ Roten Kreuz 

Für das Jahr 2009 stehen 30 attraktive
Reiseangebote zur Auswahl - 

Der neue Reisekatalog ist ab sofort
erhältlich! 

Mit Slowenien, der Oberpfalz, dem
Südburgenland sowie dem Millstätter
See ist es uns gelungen, vier völlig
neue Reisedestinationen in unser
Programm aufzunehmen. Zudem bie-
ten wir heuer erstmals eine
Flusskreuzfahrt entlang des Rhein-
Main-Donau-Kanals an.

Dem Wunsch nach mehr Busreisen ans
Meer haben wir versucht mit
Reiseangeboten nach Kroatien und
Grado gerecht zu werden.

Nähere Informationen und
Katalogbestellung:
Gottfried Weixlbaumer: 0676/84832010
Monika Felbermayr: (07582) 63581-24

Second-Hand-Shop 
KonKret 0 - 12

eine Einrichtung der pro mente OÖ

Annahme und Verkauf gut erhalte-
ner Kinderwaren aus zweiter Hand.

Vorbeischauen lohnt sich!!!

Second-Hand-Shop KonKret 0 -12
Krankenhausstraße 12, 4560 Kirchdorf

Tel.: 07582/61501
E-Mail: konkret@promenteooe.at

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 08:00 - 16:30 Uhr

Do: 09:00 - 16:30 Uhr

Neue Sammelschienen in den ASZ's
Die oberösterreichischen Bezirksabfallverbände haben in Zusammenarbeit mit
Ihrem Tochterunternehmen, der LAVU AG, zusätzliche Anbote zur Sammlung
von Altstoffen ab dem Jahr 2009 in den ASZ's ausgearbeitet.

Kerzensammlung:
Gerade in und nach der Weihnachtszeit fallen jede Menge Kerzenstummeln an.
Um unsere Restmüllmengen gering zu halten wird in allen ASZ's ab Jänner
2009 die Möglichkeit angeboten Kerzenstummel kostenlos zu entsorgen.

Die Batteriesammelbox:
Ab Anfang Jänner 09 gibt es gratis in jedem ASZ eine kleine
Batteriesammelbox. Mit dieser Mehrweg-Sammelbox kann man
Konsumbatterien, Akkus und Knopfzellen noch einfacher zu Hause vorsammeln
und ins ASZ bringen.

Hinterstoder

“Mythos Wasser - Wasser heilt”
Der 4-Gemeinden Kneipp Aktiv Club veranstaltet am

Freitag, 6. März 2009 um 19:00 Uhr
im Gasthof Schinagl (Klaus/Pyhrnbahn)

einen Fachvortrag zum Thema "Mythos Wasser - Wasser heilt".

Vortragende: Frau Ulrike Herzig, Bundesvorsitzende der Österreichischen
Kneipp-Akademie

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Hedy Kniewasser Ilse Fruhmann

Obfrau Obfrau Stv.

Terminvorankündigung Sebastians Frühlingsfest:

Am 17. Mai 2009 findet um 14:00 Uhr wieder das Sebastian Frühlingsfest
bei der Kneipp-Anlage in Hinterstoder statt.

Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.



Gemeindenachrichten Hinterstoder

7Februar/März 2009

Kinderfasching

Ein herzliches Dankeschön an den Turnverein Hinterstoder, der auch dieses
Jahr wieder einen lustigen Kinderfaschingsball in der Höss-Halle organisiert
hat. Nicht nur die Kinder hatten viel Spass an diesem Nachittag. 

Styria-Wohnungen zu vermieten
Mitterstoder 25, Wohnung Nr. II/1/3,

100,96 m²; ab sofort bezugsfähig.

Kosten der Wohnung:
Baukostenbeitrag:   € 8.745,13
Genossenschaftsgebühren:  €   180,00
Gebühr für Mietvertrag:      €   225,31

Monatl. Nutzungsgebühr einschl.
Betriebskosten und Heizungskosten

€   582,45

Monatl. Garagenmiete inkl. Ust.
€     35,48

Mitterstoder 2, Wohnung Nr. II/2/8:

52,85 m²; ab 01.02.2009 bezugsfähig

Kosten der Wohnung:
Baukostenbeitrag:             € 2.515,80

Genossenschaftsgebühren:  €   180,00

Gebühr für Mietvertrag:      €   108,04

Monatl. Nutzungsgebühr einschl.
Betriebskosten und Heizungskosten

€ 297,82 

Nähere Infos erhalten Sie
am Gemeindeamt bei Frau Frech unter (07564) 52 55-14

Online-Rechner auf
www.familienkarte.at

Als besonderen Service stellt das Familienreferat ab sofort für die Förderungen
aus dem eigenen Bereich (OÖ.Schulbeginnhilfe, OÖ.Schulveranstaltungshilfe und
OÖ.Kinderbetreuungsbonus) einen Online-Rechner zur Verfügung.

Damit haben Antragsteller die Möglichkeit, vorweg selbst herauszufinden, ob sie
aufgrund der vorliegenden Einkommenssituation unter die entsprechende
Einkommensgrenze fallen. Anhand eines Jahreslohnzettels sind nur wenige
Positionen einzugeben. Man erhält umgehend die Information, ob die jewei-
lige Förderung aufgrund des Einkommens beansprucht werden kann.

Pensionsversicherungsanstalt
Auskunft und Beratung

Gebietskrankenkasse Kirchdorf/Krems

Steiermärkerstraße 30

5. u. 19. März 2009
2. u. 16. April sowie 7. Mai 2009

4. u. 18. Juni 2009
2. u. 16. Juli 2009

Jeweils von 8:00 bis 14:00 Uhr
Telefonische Terminvormerkung unter

Tel. Nr. (05) 7807-19 39 00

Gewerbebehördliche
Projektberatung:

Sprechtage jeweils von
8:30-12:00 Uhr

13.  und 27. März 2009
3. u. 17. April 2009
8. u. 22. Mai 2009

12. u. 16. Juni 2009
Bezirkshauptmannschaft
Kirchdorf/Krems, 2. Stock,

Besprechungsraum 1,
Terminvereinbahrung: (07582) 685-501

Beratung durch Profis
Sprechtag am

Dienstag 17. März 2009, 13:00 Uhr
im GH Schmalzerhof

-> Auskuft in allen Angelegenheiten
von Pensionsanwärtern.

-> Allgemeine Rechts- und
Steuerberatung (Erbrecht)

-> Abfassung Sozialrechtlicher
Klagen, Berufungen (Pflegegeld,
Pensionsablehnungen)

-> Kostenlose Beistellung unseres
Rechtsanwaltes  Dr. Grund in
Sozialgerichtfällen

-> Seniorenhilfe-Unterstützung in
Notfällen aus Lotto-Toto-Mitteln

Unser Anwalt Dr. Walter
Eckersdorfer berät Sie gerne !!!
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Wohnung gesucht!

Privatstiftung Eulenburg und
Hertefeld´sche Erben sucht für Ihren
neuen Förster eine zwei bis drei
Zimmer Wohnung in günstiger Lage in
Hinterstoder.

Kontakt: Tel. Nr. 0664/1615310

Lieber Matthias!

Neben Deinem Engagement und Fleiß
in unserem Unternehmen, hast Du das
3. Jahr der Fachklasse für Sanitär- und
Klimatechniker - Gas-, Wasser- und
Heizungsinstallation mit ausgezeich-
netem Erfolg abgeschlossen.

Wir gratulieren Dir ganz herzlich zu
Deiner hervorragenden Leistung.

Klaudia und Hans & Kollegen

 

Herzlichen Glückwunsch

S´WILDPARK-RESTAURANT

WIR SUCHEN DICH !!!

Ab 1. April 2009
1 Zahlkellnerin

1 Küchenhilfe/Abwäscherin
1 Praktikant (Sommer)

1 Lehrling Küche- Service

Info: Herbert Rohregger jun.
0664/2826521
rohregger@aon.at

Einladung zum Vortrag
SCHÖNER RASEN

Wünschen Sie sich einen Rasen, saftig
grün, belastbar und kräftig? 

Frei von Moos, Unkraut und Klee?

Ca. 60-minütiger Vortrag am

Freitag 13. März 2009
um 15 Uhr 

im Lagerhaus Hinterstoder

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Tolle Preise zu gewinnen!

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

Der Siedlervein  Stodertal lädt alle
Interessierten zur

Jahreshauptversammlung am

24. April 2009 um 19 Uhr
ins Sportbuffet Kropfreiter ein.

Herr Stumptner vom  OÖ.
Energiesparverband hält einen
Vortrag zum Thema “
Energieausweis - der Typenschein
des Eigenheims”

Wir freuen uns auf zahlreichen
Besuch!
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